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Baubewilligungen Immobilien-Ratgeber

Berechnung des 
«kostendeckenden Mietzinses»

Ausgangslage: Vermieten Privatperso-
nen oder UnternehmerInnen ihre Liegen-
schaften und Mietobjekte selber, müs-
sen sie sich in unterschiedlichen Situa-
tionen [Wertermittlung, Rentabilitäts- 
prüfung, Finanzierung usw.] mit der Ge-
staltung der Mietzinse auseinanderset-
zen. Häufig werden diese einmal festge-
legt und dann über Jahre oder sogar 
Jahrzehnte beibehalten. Die Prüfung der 
Mietzinse generell, aber vor allem wenn 
diese unverändert seit langer Zeit gleich 
geblieben sind, erfordert eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit der Liegen-
schaft und dem regionalen Immobilien-
markt. Eine Überprüfung der Mieten 
sollte in regelmässigen Abständen 
[mind. alle 10 Jahre] erfolgen. Dazu 
muss der Zustand der Liegenschaft 
überprüft und eine Einschätzung der 
Marktkonformität der Mietobjekte vor-
genommen werden.

Um diese Schritte in die Wege zu leiten, 
müssen als erstes die wichtigsten Doku-
mente überprüft werden. So finden sich 
im Grundbuchauszug, dem Gebäudever-
sicherungsnachweis oder in der Steuer-
schätzung Hinweise, welche für ein Gut-
achten eine erste Basis bilden. An-
schliessend sind Eigenschaften wie der 
Zustand, die Qualität der baulichen An-
lagen -zB. Dämmwerte, Alter und Art von 
Gebäudeanlagen- oder allfällige Risiken 
zu prüfen und deren Ausmass abzu-
schätzen. Bei Gebäuden, welche vor 
1990 erstellt oder saniert wurden, muss 
geprüft werden, ob allenfalls «gesund-
heitsgefährdende Stoffe» eingesetzt 
wurden.

Im Anschluss folgt die Analyse der Lie-
genschaftsrechnung. Aufgrund der Jah-
resrechnungen der letzten Jahre -mind. 
drei Vorjahre sollten ausgewertet wer-
den- werden die Durchschnittskosten 
ermittelt. Im Verlauf dieser Arbeit wird 
geprüft, ob alle «nebenkostenfähigen 
Aufwendungen» auf die MieterInnen 
übertragen und richtig abgerechnet wer-
den. Die Erstellung der Nebenkostenab-

rechnung beinhaltet viele Stolpersteine. 
Basis der Abrechnung bilden die Verein-
barungen im Mietvertrag. Darin müssen 
alle möglichen Nebenkosten, welche im 
vorliegenden Gebäude anfallen, separat 
aufgeführt sein. Pauschale Hinweise, 
wie häufig formuliert «Die Mieterschaft 
trägt alle Nebenkosten», genügt den ge-
setzlichen Anforderungen nicht.

Sind die Durchschnittskosten und die 
Aufwendungen für die Nebenkosten be-
stimmt, ist der Mietertrag mit dem Miet-
wert -nachhaltiger Mietzins für ver-
gleichbare Objekte an vergleichbarer 
Lage- zu vergleichen und auf allfällige 
Differenzen zu überprüfen. Aufgrund ei-
ner Bewertung der Liegenschaft können 
anschliessend die Kosten mit den zu-
künftigen Erträgen verglichen werden. 
Dieser Vergleich ermöglicht der Eigen-
tümerschaft eine Einschätzung zur Ren-
tabilität. Die Bewertung gibt zudem Aus-
kunft über die Teilwerte, welche der Net-
tomietzins zu decken hat. Dies sind alle 
Aufwendungen, welche nicht im Rah-
men der Nebenkostenabrechnung auf 
die MieterInnen überwälzt werden kön-
nen. Der kostendeckende Mietzins setzt 
sich aus den Unterhaltskosten, den 
Rückstellungen für grosszyklische Sa-
nierungen, den Kapitalkosten und den 
Verwaltungskosten zusammen. Dazu 
kommen die Kosten für Versicherungs-
prämien und die Vermarktung.

Der Aufbau und die Führung einer Lie-
genschaftsrechnung sowie einer trans-
parenten Nebenkostenabrechnung und 
die regelmässige Überprüfung des Er-
trags und des Liegenschaftswerts, sind 
die Basis für die Prüfung der Rentabilität 
der Liegenschaft. Wird zum Beispiel im 
Rahmen einer Finanzierungsabklärung 
zur Beschaffung von Fremdkapital für 
eine notwendige Sanierung festgestellt, 
dass die aktuellen Mieteinnahmen nicht 
zu einer nachhaltigen Verzinsung aus-
reichen, werden Antragsteller eventuell 
aufgefordert, zusätzliches Eigenkapital 
einzubringen. Mit einer vorausschauen-
den Planung und Prüfung der Grundla-
gen, können solche «Überraschungen» 
verhindert werden.

Immobilien-Fragen können gestellt
werden an: Urs Bolliger
Bolliger Neukom Treuhand
Herzogstrasse 14, 5001 Aarau
E-Mail: bolliger@bntreuhand.ch

Urs Bolliger
Eidg. dipl. 
Immobilien- 
treuhänder

Schmiedrued

● Begrüssungsanlass für Neuzuzüger
Alle Neuzuzüger seit 1.1.2020 bis 
31.12.2022 wurden mit Schreiben des 
Gemeinderats eingeladen, um am Neu-
zuzüger-Apéro teilzunehmen. Dieser 
findet statt am 29. April 2023 und be-
ginnt um 12.30 Uhr im Vereinslokal 
Schulhaus Schmiedrued.  GEM

Schöftland

● Umzug Arztpraxis Jurdi an die Dorf-
strasse 1 Für die Praxisräumlichkeiten 
der Hausärzte Jurdi konnte eine geeig-
nete Lösung gefunden werden. Die
Hausärzte werden von der Dorfstrasse 
9 an die Dorfstrasse 1, 1. Obergeschoss 
(Valiant Gebäude) umziehen. Die Haus-
ärzte Jurdi werden in die Räumlichkei-
ten der Gemeinde Schöftland an der 
Dorfstrasse 1 ins 1. Obergeschoss um-
ziehen. Der Gemeinderat sowie Dr. 
med. Amin und Dr. med. Ziad Jurdi 
sind froh, nach diversen Gesprächen 
eine geeignete Lösung für die Praxis-
räumlichkeiten der Hausärzte gefun-
den zu haben. So bleibt die bereits be-
stehende gesundheitliche Grundver-
sorgung in der Gemeinde und für 3‘800 
Patientinnen und Patienten bestehen. 
Solange die Gemeinde die entspre-
chenden Räume an der Dorfstrasse 1
umbaut, bleiben die beiden Ärzte am 
bekannten Ort. Nach dem Umzug, wel-
cher voraussichtlich während den 
Sommerferien 2023 stattfindet, wird 
die Gemeinde mit den Sanierungsar-
beiten an der Dorfstrasse 9 beginnen. 
Das Gebäude soll dann künftig Platz für 
Abteilungen der Gemeindeverwaltung
bieten.  GEM

Industrieabfälle
Muldenservice

Recycling
www.sommerhalderag.ch

062
822 36 27

Sommerhalder AG Buchs

Lamellen, Rolladen, Sonnenstoren, Kassettenmarkisen,
Insektenschutz, Innenbeschattung, Fensterläden,
Wintergartenbeschattungen, Sonnenschirme usw.

Prompter und zuverlässiger Service mit eigener
Reparatur-Werkstatt.
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Die Kanalreiniger  
in Ihrer Region

24-Std.-Notfall-Service
Kanalifant AG Tel. 062 724 05 24 
Industrie Obermatten 19 Mobile 079 622 92 00  
Postfach info@kanalifant.ch 
5742 Kölliken www.kanalifant.ch

Heizöl zu fairen Preisen

KLH AG
Tankstellen
Heizöl • Benzin • Diesel

Köllikerstrasse 10 
5036 Oberentfelden
info@klh-ag.ch

Telefon 062 723 37 37
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Ihr Spezialist rund ums Dach

Gemütliche Stunden mit
Familie, Gästen und
Freunden: eine schöne
Küche verzaubert jeden
und bietet den idealen
Platz für Geniesser.

Herzig AG Raumdesign
5035 Unterentfelden
Telefon 062 737 08 08

www.herzigraumdesign.ch

IHR SCHREINER -
FÜR IHRE
KÜCHENTRÄUME


